
Neue Grundbildung
Erfahrungen und praktische Massnahmen
Herzlich Willkommen!



Neue gesetzliche Anforderungen an die 
Lehrbetriebe ïWas ist in der Praxis zu 
beachten?

Von Rudolf Harder, Berufsinspektor Kanton Aargau
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Einstimmung
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DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT

Aktuelle Zahlen der Betriebe/ Lernende

> Gipser-Trockenbauer EFZ

> Lehrbetriebe 2016                36

> Lehrverträge 2016 EFZ          4

> Lehrverträge 2016 EBA          3

> Auflösungen 2015/ 2016      6/3 

> Total der Lernenden 

CH      126

> Maler EFZ

> Lehrbetriebe 2016                98

> Lehrverträge 2016 EFZ        47

> Lehrverträge 2016 EBA        10

> Auflösungen 2015/ 2016      15

> Total der Lernenden 

CH     792
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Stand der Umsetzung neue Berufe

2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192012

EFZ

EBA

Anlehre

Reglement vom

11. November 1981

Beginn ab

Sommer 2015

Bildungsverordnung vom 22.07.2014, 

in Kraft ab 01.01. 2015
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Aufbau des Handbuchs

Das Handbuch ist gegliedert in einen Vorspann und zwei 

Hauptteile. Ausführliche Inhaltsverzeichnisse und 

praktische Griffregister ermöglichen Ihnen eine schnelle 

und einfache Orientierung.

ÅVorspann

ÅTeil A: Betriebliche Grundbildung von A bis Z

ÅTeil B: Supportthemen

ÅPraktische Hilfsmittel

ÅDas Lexikon der Berufsbildung

ÅAnhang «&»

Handbuch

www.berufsbildung.ch

http://www.berufsbildung.ch/


DEPARTEMENT BILDUNG, KULTUR UND SPORT

QualiCarte

Instrument zur Beurteilung der Qualität in der betrieblichen 

Bildung

Å QualiCarte ist ein berufsunabhängiges Instrument zur 

Beurteilung der Qualität in der betrieblichen Ausbildung. 

Å Mit Hilfe der QualiCarte soll das Optimierungspotential erkannt 

werden, um die Ausbildung laufend zu verbessern. 

Å Die QualiCarte definiert 28 Anforderungen an eine qualitativ 

hochwertige Ausbildung. 
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Beispiel für ein konkretes Leistungsziel

> Leistungsziele Betrieb 

> 2.3.9 

> Anstrichmängel und -schäden 

> Maler EFZ erkennen und bestimmen 

Anstrichmängel und -schäden. 

> Sie beheben diese nach Vorgaben 

oder melden sie ihrem Vorgesetzten 

> (K4)

Leistungsziele Berufsfachschule 

> 2.3.9 

> Anstrichmängel und -schäden 

> Maler EFZ beschreiben die 

Merkmale, Ursachen und die 

Sanierung von Anstrichmängeln 

und Schäden. 

> Sie unterscheiden Anstrichmängel 

und -schäden von baulich 

bedingten Schäden

> (K2)
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Taxonomiestufen für die Leistungsziele

. Stufen Beschreibung 

K 1   Wissen          Malerinnen EFZ/ Maler EFZ geben gelerntes Wissen wieder und 

rufen es in gleichartigen Situation ab. 

K 2 Verstehen Malerinnen EFZ/ Maler EFZ erklären oder beschreiben gelerntes 

Wissen in eigenen Worten. 

. 

K 3 Anwenden Malerinnen EFZ/ Maler EFZ wenden gelernte  

Technologien/Fertigkeiten in unterschiedlichen 

Situationen an. 

K 4 Analyse Malerinnen EFZ/ Maler EFZ analysieren eine komplexe Situation, 

d.h. sie gliedern Sachverhalte in Einzelelemente, decken  

Beziehungen zwischen Elementen auf und finden 

Strukturmerkmale heraus. 
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Ziel:

Festigung der wesentlichen Arbeiten, 

erworbenen Berufskenntnisse und 

Erfahrungen.

Darf beim Qualifikationsverfahren 

(Praktische Arbeiten) benutzt werden.

Regelmässige Kontrolle durch Berufsbildner/in 

und gemeinsame Besprechung!

Lern- und Leistungsdokumentation 
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Bildungsbericht  (7. Abschnitt BiVo) 

Ziel:

Die/der Lernende (und die Eltern) erhalten 

jedes Semester eine Berichterstattung zum 

Bildungsstand.

Die Lernenden können ihrerseits 

Rückmeldungen an den Lehrbetrieb machen.

Beweismittel bei Unstimmigkeiten
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Wichtige Themen in der Lehrzeit
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ArG. Abschnitt 5, Jugendarbeitsschutz

Å Lernende ab 15. Altersjahr bis zum 18. Lebensjahr 

> ab 18 Jahren gleicher Schutz wie Erwachsene

> 45h maximal für Lernende in der beruflichen Grundbildung

> Begleitende Massnahmen zum Jugendschutz werden im Anhang 2 
des BIPLA dokumentiert

> Selbstdeklaration durch Betriebe

> Stichprobenkontrollen durch AWA
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Kosten der öffentlichen Hand

für die Bildung in der Schweiz 

Total Bund Kantone Gemeinden

35 380 3 600 22 500 9 200

Sek l 20,8 8 500 9 000

Sek ll 82,5 5 500 160

Tertiärbildung 3 500 8 500 40
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Informationsdienstleistungen für die 

Berufsbildung

> Neben dem Portal www.berufsbildung.ch führt das 

SDBB auch

> www.panorama.ch sowie www.berufsberatung.ch

> Hier finden Sie immer die aktuellsten Informationen 

zur Ausbildung
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http://www.berufsbildung.ch/
http://www.panorama.ch/
http://www.berufsberatung.ch/
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Veränderung im Berufsinspektorat

> Ab 12. September 2016 ist neu für Sie zuständig:

Herr Kurt Hintermann

Dipl. Bauführer SBA 
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Abschied und Dank
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Umsetzung des Bildungsplans und 
Erstellung der Lerndokumentation im 
Lehrbetrieb

Simone Läuchli, ÜK Kurskommission


